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 b) § 25 wird aufgehoben.
4. Das Gesetz über die Weiterbildung in den Ge-

sundheits- und Altenpflegefachberufen und die 
Ausübung des Berufs der Hebamme und des Ent-
bindungspflegers vom 25. November 1998 (Amts-
bl. 1999 S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 15. September 2010 (Amtsbl. I S. 1384), wird 
wie folgt geändert:

 a) In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 12 wie folgt gefasst:

  „§ 12 Inkrafttreten“
 b) § 12 wird wie folgt gefasst:
  „§ 12 

Inkrafttreten
  Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkün-

dung in Kraft.“
5. § 12 des Saarländischen Pflegegesetzes vom 

1. Juli 2009 (Amtsbl. S. 1217) wird wie folgt geän-
dert:

 a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen.

 b) In Absatz 1 werden die Wörter „und am 
31. Dezember 2015 außer Kraft“ gestrichen.

6. § 24 des Gesetzes über den Altenpflegehilfeberuf 
vom 9. Juli 2003 (Amtsbl. S. 2050), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 16. Oktober 2012 
(Amtsbl. I S. 437), wird aufgehoben.

7. § 4 des Altenpflegegesetzes vom 9. Juli 2003 
(Amtsbl. S. 2050), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 13. April 2011 (Amtsbl. I S. 188), wird 
aufgehoben.

8. Das Bestattungsgesetz vom 5. November 2003 
(Amtsbl. S. 2920), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 15. September 2010 (Amtsbl. I 
S. 1384), wird wie folgt geändert:

 a) In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe 
zu § 55 das Komma und das Wort „Außer-
krafttreten“ gestrichen.

 b) § 55 wird wie folgt geändert:
  aa) In der Überschrift werden das Komma und 

das Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen.
  bb) In Absatz 1 werden die Wörter „und am 31. 

Dezember 2015 außer Kraft“ gestrichen.
9. § 10 Satz 2 des Gesetzes über die Gewährung ei-

ner Blindheitshilfe in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Dezember 1995 (Amtsbl. 1996 
S. 58), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
20. November 2013 (Amtsbl. I S. 308), wird auf-
gehoben.

10. Das Landesheimgesetz Saarland vom 6. Mai 2009 
(Amtsbl. S. 906) wird wie folgt geändert:

 a) In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe 
zu § 24 das Komma und das Wort „Außer-
krafttreten“ gestrichen.

 b) In § 24 Absatz 1 werden die Wörter „und am 
31. Dezember 2015 außer Kraft“ gestrichen.

11. § 4 des Gesetzes zur Bildung eines gemeinsamen 
Landesgremiums nach § 90a des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch vom 16. Oktober 2012 (Amts-
bl. I S. 436) wird wie folgt gefasst:

 „§ 4 
Inkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.“

Artikel 9
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 10. November 2015

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

Verordnungen

123 Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet  
 „Eiweiler“ (L 6408-305)

Vom 4. November 2015

Aufgrund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarlän-
dischen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 
(Amtsbl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absät-
ze 1 und 2, § 26 und § 32 Absätze 2 und 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
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2542) in der jeweils gelten den Fassung ver ordnet das 
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzgebiets netzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgül tig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefährdeter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Öko systeme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Arten vielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig, um den „güns tigen 
Erhaltungs zustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu gewährleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerkennung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe, durch eine verantwortliche Nut zung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht ver schlechtert (Ver schlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Be wirt schaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wiederherstel lung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Be wirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebensräume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verabschie-
dung der Agenda 2000 finanzielle Möglich keiten für 
landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine natur-
schutzgerechte Wirt schaftsweise auch in FFH- und 
Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebensraum-
typen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Bericht erstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen er folgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings bein halten. Kommt ein 
Mitgliedstaat seinen aus den europäischen Richtlini-
en erwachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert 
ein EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsinstrumen-
tarium in Form von Be schwerde- und Vertragsverlet-
zungsverfahren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet 
mit einer Größe von ca. 181,9 ha wird zum Land-
schaftsschutzgebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung 
Landschaftsschutzgebiet „Eiweiler“ (L 6408-305) 
und ist Teil des Netzes Natura 2000 (§ 31 
Bundesnaturschutzge setz) als Gebiet von gemeinschaft-
licher Bedeutung gemäß der Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wild leben den Tiere und 
Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7) in der der-
zeit geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Gemeinde Nohfelden, 
Gemarkung Eiweiler, und in der Ge meinde Nonn-
weiler, Gemarkung Braunshausen. Der strukturreiche 
Landschaftsausschnitt ist hauptsäch lich durch Grün-
landnutzung und Wälder geprägt.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verord nung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1:2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung sind, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saar brücken, verwahrt. Je 
eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Ge-
meinde Nohfelden und der Gemeinde Nonnweiler. 
Verord nungstext und Karten können bei den genannten 
Stellen eingesehen werden.

(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die An-
wendbarkeit nachfolgender Regelun gen erforderlich 
ist, die Lebensraumtypen und deren Erhaltungszustän-
de nach Anhang I und Artvor kommen nach Anhang II 
der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzge biet“ gekenn-
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen-
tümer und Nutzungsbe rechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhal tungs zustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, des prioritären Lebens raumtyps:

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und 
submontan auf dem europäischen Festland) auf Si-
likatböden,
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wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 
der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirtschafteten 
Flächen erfolgt die Aufstel lung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.

Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. von Teilen der Management pläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojek ten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nut zungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwahren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Managementplan nach Absatz 3 enthalten sind, wer-
den unter Aufsicht der Obersten Naturschutzbehörde 
oder der von ihr beauftragten Stelle durch diese oder 
in deren Auftrag, im Bereich des Staatswaldes auch 
durch den SaarForst Landesbetrieb und im Bereich der 
Zweckverbände für die Durchführung von Naturschutz-
großprojekten auch durch die Zweckverbände durch-
geführt. Von einem Managementplan nach Absatz 3 
abweichende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
bedürfen der vorherigen Zulassung durch die Oberste 
Naturschutzbehörde oder der von ihr beauftragten Stel-
le. Bei Verpachtung der im Eigentum der Städte und 
Gemeinden, Zweck verbände zur Durchführung von 
Naturschutz großprojekten, des Landes oder des Bundes 
befind lichen Grundstücke und bei vertraglichen Verein-
barungen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben 
des Managementplans für die betroffene Fläche zu be-
achten und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 

gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Aus nahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind 
die diesbezüglichen Verfah rensregelungen des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhaltungs zu standes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Lan desamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen treffen, um die Erhaltung 
oder Wiederher stellung des Erhaltungszustandes si-
cherzustellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzge setzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Auf den in § 1 
dieser Verordnung bezeichneten Flächen tritt gleich-
zeitig die Verordnung über die Ausweisung von Land-
schaftsschutzgebieten im Landkreis St. Wendel vom 
12. August 1976 (Amtsbl. S. 905) in der derzeit gülti-
gen Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 4. November 2015

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

g.schommer
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 — Anlage —

±

Anlage
zur Verordnung über das Landschafts-
schutzgebiet L 6408-305

Eiweiler
vom

0 200 400 600 800100
Meter

Hinweis:
Topographische Hintergrundkarte Maßstab 1:25000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)

vom 4. November 2015
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157 Verordnung  
 über das Naturschutzgebiet „Bostalsee“  
 N 6408-304

Vom 13. Juni 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, § 23 
und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europaweit 
verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz be-
sonderer Lebensräume und Arten. Die Mitglied staaten 
haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten Maß-
nahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als besondere 
Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.
Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.
Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.
Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).
Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wie derherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.
Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.
Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.
Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).
Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.
Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Er-
gebnisse des allgemeinen Monitorings beinhalten. 
Kommt ein Mitgliedsstaat seinen aus den europäi-
schen Richtlinien er wachsenen Verpflichtungen nicht 
nach, existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sank-
tionsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit 
einer Größe von ca. 53,41 ha wird zum Naturschutz-
gebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutz-
gebiet „Bostalsee“ (N 6408-304) und ist Teil des Net-
zes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als 
Gebiet von gemein schaftlicher Bedeutung gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.07.1992 S. 7) und als Europäisches Vogelschutz-
gebiet gemäß der Richtlinie 2009/147/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(ABl. L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) in der jeweils 
geltenden Fassung.
Mit der Ausweisung des Naturschutzgebiets „Bos-
talsee“ (N 6408-304) werden das bestehende Natur-
schutzgebiet „Bostalsee“ vom 5. Februar 1985 (Amts-
bl. S. 108) sowie das Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (FFH-Gebiet) „Südlich Bosen“ gemeinsam 
unter Schutz gestellt.
Das Schutzgebiet liegt im Landkreis St. Wendel, auf 
Flächen der Gemeinde Nohfelden, dort in der Gemar-
kung Bosen. Das Naturschutzgebiet gliedert sich in 
drei Teilbereiche, wobei die beiden westlicheren Ge-
biete vom Ortssteil Bosen sowie dem Campingplatz 
umrahmt werden; die dritte Teilfläche ist östlich der 
L 325 gelegen und umfasst einen Teil des Bostalsees.
(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in einer Detailkarte 1:2.000, 
die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung ist, mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei der Gemeinde 
Nohfelden. Verordnungstext und Karten können bei 
den ge nannten Stellen eingesehen werden.
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(3) In der Detailkarte werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.
(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Naturschutzge biet“ gekennzeichnet, 
dessen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu dulden 
haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, der prioritären Lebensraumtypen:
6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und 
submontan auf dem europäischen Festland) auf 
Silikatböden
91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-
nus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salici-
on albae),
der Lebensraumtypen:
6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, 
torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion 
caeruleae)
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis),
der Art und ihrer Lebensräume:
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar),
der Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 026 Seidenreiher (Egretta garzetta)
A 027 Silberreiher (Casmerodius albus)
A 029 Purpurreiher (Ardea purpurea)
A 068 Zwergsäger (Mergellus albellus),
A 073 Schwarzmilan (Milvus migrans)
A 074 Rotmilan (Milvus milvus)
A 082 Kornweihe (Circus cyaneus)
A 094 Fischadler (Pandion haliaetus)
A 127 Kranich (Grus grus)
A 151 Kampfläufer (Philomachus pugnax)
A 166 Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
A 197 Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)
A 229 Eisvogel (Alcedo atthis),
der gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 
der Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 050 Pfeifente (Anas penelope)
A 052 Krickente (Anas crecca)
A 054 Spießente (Anas acuta)
A 055 Knäkente (Anas querquedula)
A 056 Löffelente (Anas clypeata)

A 136 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
A 142 Kiebitz (Vanellus vanellus)
A 153 Bekassine (Gallinago gallinago)
A 168 Flußuferläufer (Actitis hypoleucos).

Schutzzweck ist zudem der besondere Schutz von Na-
tur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen 
Teilen zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstel-
lung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemein-
schaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzen-
arten, aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen 
oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer 
Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden 
Schönheit.

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander-
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas-
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:

1. landwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Absätze 1 und 2 
und zu diesem Zweck auch das Ausbringen von 
Pflanzen oder Tieren,

2. Beweidung unter Beachtung des § 3 Absatz 2 und 
des § 4 Absätze 1 und 2,

3. Ersatzpflanzungen abgängiger Obstbäume,

4. Anpflanzungen mit Obstbäumen, ausgenommen 
auf Flächen mit den Lebensraumtypen 6510 Ma-
gere Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszu-
stand A), 6230 Artenreiche submontane Borst-
grasrasen und 6410 Pfeifengraswiesen; auf 
Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere 
Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand B 
und C) ist bei Neuanpflanzungen ein Pflanzab-
stand von mindestens 15 x 15 m einzu halten,

5. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absätze 2 und 3 und des § 4 Absätze 1 
und 2,

6. Jagd und zu diesem Zweck auch die Errichtung 
von an die Landschaft angepassten Hochsitzen in 
einfacher Holzbauweise sowie die Unterhaltung 
bestehender Jagdschneisen und Wildäcker, die An-
lage von Jagdschneisen auf Flächen ohne Lebens-
raumtypen und auf Flächen mit Lebensraumtypen, 
soweit der günstige Erhaltungszustand nicht beein-
trächtigt wird.

 § 3 Absatz 2 Nr. 8 und 9 sowie § 4 Absatz 2 Nr. 3 
bleiben unberührt,

7. Freilauf von Hunden, sofern es sich um Jagdhunde 
bei der Nach suche oder bei Bewegungsjagden, um 
Hütehunde im Rahmen der Weidefüh rung oder um 
Diensthunde im Einsatz, soweit erforderlich, han-
delt,

8. auf Flächen mit Lebensraumtypen Ein- und Nach-
saaten im erforderlichen Umfang nur zur Behe-
bung von Wildschä den bei dem Lebensraumtyp 
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§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes eines Le-
bensraumtyps oder einer Art eingetreten ist oder be-
gründet zu erwarten ist, kann das Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die 
Erhaltung oder Wiederherstellung des Erhaltungszu-
standes sicher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verordnung über das Naturschutz-
gebiet „Bostalsee“ vom 5. Februar 1985 (Amtsbl. 
S. 108) in der derzeit geltenden Fassung außer Kraft.
Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen tritt gleichzeitig die Verord nung über die Aus-
weisung von Landschaftsschutzgebieten im Landkreis 
St. Wendel vom 12. August 1976 (Amtsbl. S. 905) in 
der derzeit geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 13. Juni 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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